
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom. 8. November 1956.

3550. Quartierplan. Mit Eingabe vom l. Oktober 1956
ersuchte der Gem.einderat Embr.ach um G-enelimigung des
Beschluss.es der Gememdeversammlung Embrach vom 15.
Jmü 1956 betreffend Festsetzuiig des Quartierplaiies Oberes
Ebnet in Embrach un.d die Unterstellung des Quartierplan-
ge.bietes unter die Vorschriften für die Wohn- und Gewerbe-
zone der Bauordnung für den nördlichen Gemeindeteil vom
18. Dezember 1953. Gegen diesen im kantonalen Amtsblatt
veröffentlichten Beschluss gingen gemäss dem Zeugnis des
Bezirksrates Bülach vom 26. September 1956 keine Ein-
sprachen ein.

Das westlich der Stationsstrasse gelegene Gebiet des
Quartierplanes Oberes Ebnet in Embrach wird im Norden
durch die nördliche Illingerstrasse, im Süden durch die Ober-
mühlestrasse und im Westeii durch die Plateaukante gegen
den Wildbach begreiizt. Zur bessern Erschliessung des
Quartierplangebietes wird die Illmgerstrasse, die bisher
zwischen der nördlichen Illinger- und der Obermühlestrasse
schiefwinklig in die Stationsstrasse einmündete, nach Süden
abgedreht und an die Obermülilestrasse angeschlossen. Damit
fällt eine den Verkehr liehiiidernde Einmüudung in die
Sta.tiousstt'asse weg. Fenie]; ist eiiie Quartierstrasse vorg'e-
yelieu, die von der llling'erstrasse u'ach Westen abbiegt uiid
hierauf parallel zu dieser zur Obermühlestra.sse führt. Die
Abstände der neu fes-tg'esetzten Baiiliuien betragen 18—21 m.
Die Anl'ag'e der Strassen und die Parzelliening der beteilig-
teil Liegenschaften sowie die Emg'lied.erung dieses C-i-ebietes
hi die Wohn- iiu.d Gewerbezone, nachdem es sich hier bisher
um die Zone restliches Geuieüideg'.ebiet gehandelt hat, sind
als zweckmässig zii bezeichnen.

13er Geuehmig'uiig (ler Vorlage .steht. nichts entg.egen.
Auf Antrag der Baudirektion

beschliesst der Reg'ieruiigsrat:
I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Embrach

vom 15. Juni 1956 betreffend Fest.setziing- des Qiiartierplanes
Oberes Ebnet in Embrach lind 'die Unterstellung des Quartier-
plangebiete.s iinter die Vorschriften, für die Wohn- und Ge-
werbezone der Ba.uordnung- für de.il nördlichen Geiiieindeteil
vom 18. Dezeuiber 1953 wird gemäss den emgereichteu Plä-
neu genehmigt.

II. Der ß'emeinderat Enibrach. wird eingelad.en, vorste-
hende Genehmig'nng' un kantoualen Aintsblatt zu veröffent-
lichen. Sie tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

III. Mitteilung an, den Gemeinderat Einbrach zinter
Rücksendung zweier P.1anexemplare und eines Auazug'es aus
dem Protokoll der Oemeindcvcrsammlnng vom 15. Juni 1956
mit CTeuehiuig'iing'svei'nierkeii, dep Bezirksrat Bülach und an
die Baudirektion.

Protokoll

Zurich, den 8. November 1956.
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Vor dem Regierungsrate ,
Der Staatsschreiber:
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